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SCHWEIZER ARMEE

Schweizer Blauhelme fiir friedenserhaltende

Operationen

Gestiitzt auf den Sicherheitsbericht 90 des
Bundesrates weist das Armeeleitbild 95
unserer Armee neue Auftrige zu; einer da-
von ist die Friedensforderung. Weltweit
engagieren sich Blauhelmtruppen fiir Frie-
den und Sicherheit und helfen menschli-
ches Elend lindern. Vor dem Parlament hat
der EMD-Chef den Stellenwert von Blau-
helm-Truppen fiir Politik, Sicherheit und
Armee betont:

Schweizerische Blauhelme sind einerseits
ein Instrument der Aussenpolitik und der
Solidaritit.

Sie sind andererseits aber auch ein Instru-
ment der Sicherheitspolitik: Denn nur
wenn unsere Umgebung sicher ist, kann
auch die Schweiz sicher sein.

Deshalb wurde die Friedensférderung im
Anforderungsprofil unserer multifunktio-
nalen Armee 95 verankert.

Die Eidg. Rite haben dem Bundesgesetz
iiber Schweizer Truppen fiir friedenserhal-
tende Operationen deutlich zugestimmit.
Nachdem aber das Referendum gegen das
Vorhaben zustande gekommen ist, muss
die Vorlage im Laufe des kommenden Jah-
res noch vor das Volk.

Die folgenden Antworten auf 20 héufig ge-
stellte Fragen verstehen sich als Beitrag zu
einer vertieften Information iiber die An-
liegen von Bundesrat und Parlament.

1. Was iiberhaupt sind Blauhelme?
Generell gesagt, sind Blauhelme ein welt-
weit  einsetzbares Instrument der
Friedenssicherung.

Schweizerische Blauhelme im Sinne des
Gesetzes sind freiwillige Angehorige von
Friedenstruppen, welche im Auftrag der
Vereinten Nationen (UNO) oder der KSZE
(Konferenz iiber Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa) zur Erhaltung bzw.
Forderung des Friedens in Konfliktgebie-
ten zum Einsatz kommen.

Im Moment stehen weltweit mehr als
80'000 Blauhelm-Soldaten aus iiber 70
Lindern im Einsatz.

2. Wozu braucht es Blauhelm-
truppen?

Die Aufgaben von Blauhelmtruppen sind
vielfdltig:

Sie iiberwachen Waffenstillstandszonen,
kontrollieren den Riickzug von Truppen
aus besetzten Gebieten und sorgen fiir die
Einhaltung von Waffenstillstandsbedin-
gungen. Ferner begleiten und iiberwachen
sie Transporte und Verteilung humanitirer
Hilfsgiiter und leisten Hilfe zugunsten der
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rechtsmissigen oOrtlichen Behorden sowie
der Zivilbevolkerung.

3. Gibt es nicht auch UNO-
Kampftruppen?

Ein Wort vorab: Schweizer Blauhelme
werden nie Kampftruppen sein. Die Ver-
einten Nationen unterscheiden zwischen
friedenserhaltenden (peace-keeping) und
friedenserzwingenden (peace-enforce-
ment) Operationen.

Letztere schlieBen auch den Einsatz von
Kampfverbinden gegen einen Agressor
mit ein ( zum Beispiel Somalia).

An einer solchen Operation wiirde sich die
Schweiz jedoch nicht beteiligen, sondern
ihr Engagement ganz auf die Friedenser-
haltung konzentrieren. Das ist im Blau-
helmgesetz festgeschrieben.

4. Blauhelm-Truppen sind also be-
waffnet?

Ja. Im Gegensatz zu sogenannten
Blaumiitzen ( wie Militdrbeobachter oder
Sanititsverbidnde) sind Blauhelmtruppen
bewaffnet. Im Rahmen friedenserhaltender
Operationen dient die Bewaffnung der
Schweizer Blauhelm-Soldaten jedoch aus-
schlieBlich dem Selbstschutz in Notwehr.

5. Weshalb will die Schweiz Blau-
helme?

Friedensforderung im Sinn des Bundes-
gesetzes stellt einen aktiven Beitrag der
Schweiz an die internationale Sicherheit
und Stabilitit dar.

Da die Sicherheit unseres Landes stark von
jener unserer Umgebung abhingt, ist jeder
Beitrag an die Stabilisierung der interna-
tionalen Lage auch ein Beitrag fiir unsere
eigene Sicherheit.

Schweizer Blauhelme sind ausserdem eine
zeitgemiBe Weiterfithrung unserer traditio-
nellen Guten Dienste. Und ein sichtbares
Zeichen unserer Solidaritdt mit der Volker-
und Staatengemeinschaft.

6. Ein UNO-Beitritt durch die
Hintertiir?

Das Bereitstellen von Blauhelmen und ein
allfilliger UNO-Beitritt sind voneinander
vollig unabhingig.

Die Entsendung von Blaumiitzen bzw. von
Blauhelmen fiir friedenserhaltende Opera-
tionen steht auch Nicht-UNO-Mitgliedern
offen. Von Prijudizierung des UNO-Bei-
tritts also keine Rede. Seit Jahrzehnten er-
halten UNO-Organisationen von der

Schweiz  finanzielle, materielle und
personelle Unterstiitzung. Seit 1989 stellt
unser Land Militirbeobachter und Sani-
titstruppen zur Verfiigung, was bisher all-
seits geschiitzt wurde. Peace-keeping be-
schrinkt sich im iibrigen nicht auf die
UNO, sondern konnte auch im Rahmen
der KSZE erfolgen.

7. Wird aber nicht die Neutralitit
geopfert?

Nein. Denn Friedenserhaltung und Frie-
densforderung helfen mit, menschliches
Leid in Konfliktgebieten zu lindern. Das
ist rechtlich wie auch politisch mit unserer
Neutralitdt zu vereinbaren.
Blauhelm-Einsdtze kommen fiir die
Schweiz nur unter ganz klar definierten
Voraussetzungen in Frage: Freiwilligkeit
(sowohl unseres Landes als auch jedes ein-
zelnen!),

Einverstindnis sidmtlicher Konfliktparteien
zu einem Schweizer Einsatz, absolute Un-
parteilichkeit und jederzeitige Riickzugs-
moglichkeit. Neutralitdt und Solidaritét
schlieBen sich nicht aus.

8. Haben auch andere Neutrale
Blauhelme?

Allen voran Finnland (seit 1956), aber
auch Schweden und Osterreich (z.Z. 849
Mann) stellen der UNO seit Jahren Frie-
denstruppen zur Verfiigung, haben auf die-
sem Gebiet also grosse Erfahrung.

Die Schweiz konnte davon profitieren, und
zwar sowohl in der Schulung von Blauhel-
men als auch im praktischen Einsatz. Wir
miiiten nicht bei null beginnen, sondern
hitten bestmogliche Zusammenarbeit und
Unterstiitzung garantiert.

9. Wieviele Schweizer Blauhelme

sind vorgesehen?

Vorgesehen ist ein Pool von einigen tau-

send Spezialisten, aus dem quasi a la carte

die Formationen fiir einen bestimmten Ein-

satz zusammengestellt wird.

Zum Einsatz kidme ein Kontingent von ma-

ximal 600 Armeeangehorigen; das ist aller-

dings nur eine Plangrosse, da Bestand und

Funktion vom jeweiligen Einsatz abhin-
en.

Im Bedarfsfall wird also eine massge-

schneiderte Formation rekrutiert und wih-

rend eines Monats auf den Einsatz vorbe-

reitet.

Es gibt somit weder Ausbildungskurse auf

Vorrat noch ein Stand-by-Verband.



Die Schweizer Blauhelm-Truppe soll je
nach Auftrag formiert, geschult und mit
dem jeweiligen Einsatzort vertraut ge-
macht werden.

10. Sind Milizsoldaten als Blauhelme
geeignet?

Friedenserhaltende Operationen bedingen
zwar ein solides militdrisches Grundwis-
sen, aber ebenso fundierte zivile Kenntnis-
se.

Da ist das Schweizer Milizsystem dank
seiner Moglichkeit, auf ziviles Know-how
zuriickzugreifen, geradezu pridestiniert.
Uebrigens haben Finnland und Osterreich
in ihren Blauhelm-Formationen nur etwa
10 Prozent militarisches Berufspersonal,
wihrend der grosse Rest Milizsoldaten
sind.

Auch die Schweiz will gewisse Kader-
funktionen mit Profis besetzen; die weitaus
meisten Blauhelme sollen jedoch Milizsol-
daten sein.

11. Wie sieht das Anforderungsprofil
aus?

Fiir einen Einsatz bei den Schweizer
Blauhelmen kommen grundsitzlich nur
Angehorige der Armee nach bestandener
Rekrutenschule in Frage; letztlich geht es
ja um eine zwar friedenspolitische, aber
militdrisch durchgefiihrte Armeeaufgabe.
So ist iibrigens auch die Praxis in allen
kontingentstellenden Nationen.

Ein Anwirter muss charakterfest sein, {iber
eine robuste Gesundheit verfiigen, gute
Berufs- und Sprachkenntnisse haben und
wenn moglich Auslandserfahrung mitbrin-
gen.

Ueber die effektive Verwendung eines An-
wirters wird erst nach bestandener einsatz-
bezogener Ausbildung befunden.

12. Wie hoch sind die Kosten fiir
Blauhelme?

Im Bundesbudget von 40 Milliarden Fran-
ken machen die jdhrlichen Kosten fiir die
Blauhelme etwa ein Viertelprozent (100
Millionen) aus.

Die Zahlen: Die Aufwendungen fiir den
Aufbau der Blauhelmtruppe betragen 58
Mio. Fr.

Pro Einsatz und Jahr werden Kosten von
maximal 79 Mio. Fr. veranschlagt, wobei
die Lohne den weitaus grossten Posten
ausmachen.  Administration, Ausbilder,
Lehrmittel, Materialunterhalt usw. kosten
weitere rund 18 Mio. Fr. jihrlich.

13. Was verdient ein Schweizer
Blauhelm?

Gemill Bundesratsbotschaft  soll  der
Durchschnittsbruttolohn eines Schweizer
Blauhelm-Soldaten Fr. 75'000.-- pro Jahr
betragen.

Dazu kommt wihrend der Einsatzzeit ein
Sold von Fr. 20.-- pro Tag. Erfahrungswer-

te zeigen, dass die UNO 10 bis 20 Prozent
der Einsatzkosten eines mit der Schweiz
vergleichbaren kontingentstellenden Staa-
tes riickvergiitet.

14. Sind Blauhelm-Einsitze
Militirdienst?

Hier gilt ein doppeltes Prinzip: Ein Teil
wird angerechnet- der andere Teil soll un-
serer Milizarmee als Erfahrungsschatz und
Kompetenzgewinn Impulse geben.

Wie bei den bisherigen Einsdtzen von
Schweizer Blaumiitzen (Namibia, West-
Sahara) werden auch fiir die Blauhelme die
Ausbildungstage in der Schweiz sowie ein
Teil ihres Einsatzes als Militdrdienst mit-
gerechnet; der Bundesrat wird die Details
noch in einer Verordnung regeln.

Als Grossenordnung ldsst sich folgendes
sagen: An die ersten 6 Monate Blauhelm-

einsatz wird etwa die Hilfte an die Militér-
dienstleistungspflicht angerechnet.

15. Wie sind Blauhelme rechtlich
gestellt?

Schweizer Blauhelme unterstehen
ausschliesslich  schweizerischem Recht.
Grundsitzlich sind sie juristisch gleichge-
stellt wie alle Armeeangehorigen- nur dass
ihr Einsatz eben freiwillig ist.

Ihr Status ist in etwa vergleichbar mit dem
eines Angehorigen des Festungswacht-
korps oder des Ueberwachungsgeschwa-
ders.

Der Bundesrat legt zudem in einem beson-
deren Reglement die Dienstvorschriften,
das Klageverfahren und die Disziplinar-
strafordnung fest.

Es wiirde also kein Angehoriger einer
Schweizer Blauhelm-Einheit im Ausland
von einem fremden Richter abgeurteilt.

Friedensoperationen:

Friedensterminologie der UNO

Die Vereinten Nationen kennen vier verschiedene Arten von

Peace-keeping ist eine UNO-Mission im Konfliktgebiet, die aus Militérs, Po-
lizisten und/oder Zivilisten besteht. Mit ihrer Prisenz miissen alle am Kon-
flikt beteiligten Parteien einverstanden sein. Es ist die geldufigste Form frie-
denserhaltender UNO-Aktivititen. Beispiel: Zypern.

Peace-enforcement besteht darin, auf offene Agression, ob unmittelbar be-
vorstehend oder schon im Gang, zu reagieren. Die Instrumente dazu: Abbruch
von Beziehungen, Sanktionen, Blockaden oder Einsatz von Kampfverbanden-
auch gegen den Willen des Agressors.

Bisher erfolgte militdrisches peace-enforcement nur in Somalia unter der
Fiihrung der UNO. Im Krieg gegen Irak handelte es sich um eine Aktion ei-
ner mutlinationalen Truppe, die von der UNO gebilligt wurde.

Peace-building umfasst Handlungen nach einem Konflikt, die darauf abzie-
len, durch Schaffung geeigneter Strukturen den Frieden zu stérken, zu sichern
sowie einen Riickfall in den Konflikt zu vermeiden. Beispiel: Kambodscha.

Peace-making sind Handlungen, die verfeindete Parteien mit friedlichen Mit-
teln zur Verstindigung bringen sollen, etwa durch Verhandlung,
Untersuchnung, Schlichtung, Gerichtsentscheid.

Peace-making ist also vorab eine diplomatische Aktivitit, welche die UNO in
jedem internationalen Konflikt als erste Massnahme in die Wege leitet.
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16. Wer befehligt Schweizer
Blauhelme?

Die Schweizer Blauhelme bilden eine
kompakte nationale Truppe und werden
auch von einem Schweizer gefiihrt. Zwar
wiirde unser Kontingent als Ganzes einem
von der UNO oder der KSZE eingesetzten
Kommando unterstellt; im Einsatz aber
lige die Befehlsgewalt iiber unser Blau-
helm-Bataillon bei schweizerischen Kom-
mandanten. Selbst der ortliche Befehlsha-
ber (Force Commander) konnte von der
Truppe nichts verlangen, was dem vom
Bundesrat eingegangen Mandat zuwider-
liefe.

Angehorige der Schweizer Armee werden
also nicht "wie Soldner in fremde Dienste
geschickt".

17. Wo wiiren Blauhelmeinsiitze
denkbar?

Als Ersteinsdtze fiir das Schweizer
Blauhelmkontingent kimen z.B. die Uber-
wachung des griechisch- tiirkischen Waf-
fenstillstandes auf Zypern oder die
Aufrechterhaltung der Pufferzone an der
syrisch-israelischen ~ Grenze in Frage.
Nach entsprechender praktischen Erfah-
rung wiren auch Engagements in der ent-

militarisierten Zone entlang der irakisch-
kuwaitischen Grenze moglich.

18. Wo kidmen Einsiitze nicht in
Frage?

Uberall da, wo man nicht von reinem pe-
ace-keeping sprechen kann. Heikel wire
eine Beteiligung von Schweizern an der
UNO-Mission in Bosnien. Ganz und gar
ausgeschlossen wiren im jetzigen Zeit-
punkt eine Mitwirkung an den UNO-Ope-
rationen in Somalia, weil UNOSOM II
auch peace-enforcement beinhaltet.

19. Wer entscheidet iiber einen
Einsatz?

Beziiglich des Engagements unseres Lan-
des; in jedem einzelnen Fall der Bundesrat.
Individuell entscheidet jede Schweizerin
und jeder Schweizer selber, ob sie/er gehen
will. Die Auftridge an die Friedenstruppen
werden nicht von irgendwelchen fremden
Militdrgremien erteilt, sondern vom UNO-
Sicherheitsrat oder von der KSZE. Ob und
unter welchen Bedingungen die Schweiz
einen Auftrag annimmt, entscheidet allein
der Bundesrat ( nach Konsultation der zu-
standigen Parlamentskommissionen).

Wie erwihnt, sind die Bedingungen dafiir
im Gesetz festgelegt: Zustimmung aller
Konfliktparteien, strikte Unparteilichkeit
unserer Blauhelme, Waffengebrauch nur in
Notwehr sowie jederzeitige Riickzugsmog-
lichkeit.

20. Und wie steht es mit den
Risiken?

Wer an einer Blauhelmmission teilnimmt,
ist mit Risiken konfrontiert- genauso wie
alle internationalen Einsitze im humaniti-
ren Bereich ( man denke an die schweizeri-
schen Rot-Kreuz-Delegierten) mit Risiken
verbunden sind.

Der Bundesrat legt auch hier grossen Wert
auf transparente und realistische Informati-
on. Er wird aber alles daran setzen, diese
Risiken so tief wie moglich zu halten: mit
serids ausgehandelten, auf die Stirken un-
serer Blauhelme zugeschnittenen Manda-
ten, mit guter, situationsgerechter Ausrii-
stung sowie mit einer griindlichen
Ausbildung, die auch die Erfahrungen von
Lindern mit langer Blauhelm-Tradition
miteinbezieht.

Quelle:
Informationsdienst EMD

EMD MITTEILUNG

Sommer-RS 1993: Erfoigreiche Aktionen zugunsten
stellenloser Rekruten und Kader

Die armeeinternen Massnahmen zugun-
sten stellenloser Rekruten und Kader
waren auch in der Sommer-RS 1993 er-
folgreich: Von den 3'660
Schulangehorigen, die von den Angebo-
ten Gebrauch machten, konnten 2'640
oder 71 Prozent bis zur Entlassung aus
der RS eine Stelle finden oder einen
ernsthaften Kontakt anbahnen.

An einem Rapport in Wangen an der
Aare hat der Ausbildungschef der Ar-
mee, Korpkommandant Jean-Rodolphe
Christen, den Schulkommandanten fiir
ihre Bemiihungen gedankt.

Von den knapp 20'000 Absolventen der
Sommerrekrutenschulen hatten sich an-
finglich 30 Prozent als stellenlos gemeldet.
3'660 Stellenlose machten von den
Unterstiitzungsmassnahmen Gebrauch.
2'340 verzichteten darauf. 2'640 Rekruten
und Kader hatten bis Anfang November
eine Stelle gefunden oder einen ernsthaften
Kontakt angebahnt, bei etwas iiber 1'000
Schulangehérigen konnte kein Resultat er-
reicht werden.

Die Gruppe fiir Ausbildung bot hauptséch-
lich den Schulkomandanten und ihren Mit-
arbeitern Unterstiitzung an, und zwar in
enger Zusammenarbeit mit dem BIGA.
Die Aktivititen umfassten Informations-
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referate durch kompetente Referenten aus
der Personalvermittlungsbranche sowie ei-
nen Informationstag fiir die Betreuer der
stellenlosen Armeeangehdrigen, also na-
mentlich die Schuladministratoren.

Von der kommenden Friihjahrs-RS an fin-
det jeweils gegen Ende jeder RS-Periode
ein Informationstag der KIGA statt. Dabei
werden die noch stellenlosen Rekruten und
Kader beurlaubt, um durch das KIGA ihres
Wohnortes iiber bestehende Angebote und
die eigenen Moglichkeiten nach der RS
orientiert zu werden.

In den iiber 50 Rekrutenschulen werden in-
dividuelle, zusitzliche Aktivititen entfal-
tet. Angesichts der Besonderheiten jeder
Schule sind meist individuelle Losungen
notig. Einzelne Schulen sind dreisprachig,
andere nur auf wenige Berufsgruppen fi-
xiert, andere  wiederum auf ein
Einzugsgebiet von wenigen Kantonen be-
schrinkt.

Eigens freigestellte Unteroffiziere oder Of-
fiziere pflegen die direkte Zusammenarbeit
mit Berufs- und Arbeitgeberverbidnden,
werten die Stellenanzeigen aus, unterstiit-
zen die Rekruten beim Schreiben von Be-
werbungen und vermitteln Vorstellungs-
termine.

Die Urlaubsregelung fiir Vorstellungs-

gespriche wird dabei grossziigig gehand-
habt.

Besonders intensive Betreuung brauchen
viele Stellenlose bei der Bewerbung. Es ist
offensichtlich, dass die gegenwiirtige Ge-
neration der 20- bis 22 jihrigen ihre Aus-
bildung in einer Periode gemacht hat, in
der das Schreiben erfolgreicher Bewerbun-
gen noch kein Ausbildungsthema war.
Erfreulich waren schliesslich die zahlrei-
chen Reaktionen von Arbeitgebern und
Behorden, die ihre Stellen- und Prakti-
kumsangebote in denKasernen anschlagen
liessen.

Quelle:
Martin Biihler
Informationschef Gruppe fiir Ausbildung



	Schweizer Blauhelme für friedenserhaltende Operationen

